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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

 
 
Jürgen Wirth 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2020 
„Corona Pandemie“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Wirth, 
 
Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:  
 

1. Ist ein positiver PCR-Test der Nachweis einer Infektion im Sinne 
des § 2 IfSG? Wie kann aber die Vermehrung eines Krankheitser-
regers durch Abstrich festgestellt werden? 

 
Ein positiver PCR-Test ist bei nahezu allen Virusinfektionen auch der Nach-
weis einer Infektion im Sinne des § 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Da Viren 
sich nur mit Hilfe von Zellen vermehren, ist deren genetisches Material im Re-
gelfall mittels PCR aus einem Abstrich nur dann nachweisbar, wenn diese Vi-
ren die Zellen erfolgreich infiziert haben. 
 
 

2. Die Labore melden ja positive Testergebnisse an das Gesund-
heitsamt. Welcher Arzt stellt die Infektion fest? 

 
Die Infektion mit einem Virus geht nicht immer sofort mit erkennbaren klini-
schen Symptomen einher. Daher gilt im Falle von Virusinfektionen, dass ein 
positiver PCR- Test, also diese Laboruntersuchung, eine Infektion bestätigt. 
  
Der behandelnde Arzt kann aufgrund der körperlichen Untersuchung, in Ver-
bindung mit möglicherweise vorliegenden Symptomen lediglich die Verdachts-
diagnose einer Covid-19 Erkrankung infolge einer  Infektion  mit SARS-CoV -2 
stellen.  
 
Zur Bestätigung muss jedoch eine PCR-Testung erfolgen. Differentialdiagnos-
tisch kommen bei den bekannten Symptomen auch andere Erkrankungen in 
Frage, wie zum Beispiel Influenza oder andere respiratorische Viruserkrankun-
gen, welche ebenfalls durch labordiagnostische Untersuchungen nachgewie-
sen werden. 
 
Infektion ist in diesem Kontext nicht gleichzusetzen mit "infektiös". Es gibt u. a. 
symptomatisch aktive, asymptomatisch inaktive und auch reaktivierte Virus-
Infektionen.  
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Die Antwort über eine PCR-Testung, ob ein SarsCoV2- Infizierter auch infektiös 
ist, ist ungleich schwieriger. Derzeit werden in Deutschland die PCR-
Untersuchungen mit einem Virusstandard kalibriert, um vergleichbare Aussagen 
über die vorhandene Menge an genetischem Material im Ausgangsabstrich zu 
erhalten.  
 
Auch wenn die Abstrichqualität etwas variieren kann, so lassen sich z. B. bei 
hoher Ausgangmenge Rückschlüsse auf sehr wahrscheinlich vorhandene Infek-
tionen ziehen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. 
Maren Dieckmann 
Dezernentin für Jugend, Kultur und Soziales 


